










zwar Gesamteuropas, verstanden.
Klar ist nach den vorausgegangenen Ausführungen zur gegenwärtigen
Sicherheitsarchitektur allerdings, daß es 1995 eben diese geforderte glei­
che und unteilbare Sicherheit aller Länder Gesamteuropas, d.h. ein einzi­
ges System einheitlicher Sicherheit in und für Europa, nicht gibt. Aber
bilden die angeführten Institutionen - NATO, EU, WEU und OSZE ­
nicht doch ein Netzwerk sich ergänzender und stützender Strukturen mit
Funktionen und Garantien, deren Ergebnis gleiche und gemeinsame Si­
cherheit für alle europäischen Länder sein kann? Die NATO-Staaten
selbst haben - wie bereits angeführt - auf ihrem Gipfel in Rom 1991 ein
entsprechendes Netzwerk, das "framework of interlocking institutions",
propagiert.53
Tatsächlich jedoch handelt es sich bei der gegenwärtigen Sicherheitsarchi­
tektur Europas weder um ein arbeitsteiliges noch um ein unteilbares
Netzwerk gleicher Sicherheit. Auch Mitte der neunziger Jahre besteht
noch immer - oder wieder - eine defIZitäre und fragmentierte54 Sicher­
heitsarchitektur aus nicht weniger als fünf bzw. sechs internationalen
Organisationen. Statt Arbeitsteilung und Kooperation stehen Konkurrenz
und Dominanz auf der Tagesordnung.

''Konkurrierende und konfligierende nationale Positionen und Prioritä­
ten hinsichtlich des Aus- und Umbaus der verschiedenen Institutionen
haben bisher ... zu einer je nach Politik/eid unterschiedlich ausgepräg­
ten Mischung von Arbeitsteilung und Konkurrenz zwischen den Institu­
tionen geführt. Das Ergebnis ist eine unübersichtliche 'Gemengelage'
von Zuständigkeiten, Instrumenten und Prozeduren. Dies läuft letztlich
den deklarierten Zielen internationaler Kooperation zuwider, weil es zu
finanziell kostspieligen und funktional ineffektiven Doppelungen und
Überschneidungen und zu einem Mangel an Transparenz führt. ,;55

Die Zauberformel der "interlocking institutions" entpuppte sich - wie auch
Ralf Roloff im vorliegenden Band betont - "als Leerformel ... Das
'interlocking' wurde zum 'interblocking,.,,56 Die NATO gegen die EU (und
WEU). Die EU ohne OSZE (und UNO). NATO, EU und WEU gegen
Rußland und GUS. NATO, EU und WEU mit der OSZE und in

53 A.a.O. (Anm. 8).
54 Vgl. auch: Hans-Georg EhrhartjHans-Joachim GießmannjSabine JabergjReinhard

Mutz, in: Friedhelm SolmsjReinhard MutzjGert Krell (Hrsg.), a.a.O. (Anm. 31), S.
196-212.

55 Ingo Peters, Europäische Sicherheitsinstitutionen: Arbeitsteilung oder Konkurrenz?,
in: Erhard ForndranjHans-DieterLemke, a.a.O. (Anm. 4), S. 303 f.

56 Ralf Roloff, Die OSZE und das Verhältnis zu den Vereinten Nationen - Im Wechsel
von Kooperation, Konkurrenz und Subsidiarität, im vorliegenden Band S. 375.
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Dokument und künftige gesamteuropäische Verhandlungen - sollte das
Fundament kooperativer Sicherheit bilden. Heute droht Rußland offen
damit, eine Teilbestimmung des KSE-Vertrages, die sogenannte
Flankenregelung, zu verletzen. Ferner erklärt die russische Regierung,
stelle die geplante Ost-Erweiterung der NATO die gesamte
Geschäftsgrnndlage des Vertrages infrage. RüstU1~skontrolle ist wieder
zum Gegenstand politischen Konflikts geworden. '

"Epochenbruch", "Zeitenwende", "Jahrhundertchance", "neue Weltord­
nung" - diese und ähnliche Begriffe begleiteten das Ende des Ost-West­
Konflikts. Mitte der neunziger Jahre wird jedoch immer offensichtlicher,
daß sich kaum eine der hochgesteckten Erwartungen vom Ende der acht­
ziger Jahre erfüllt hat. Das in der Charta von Paris 1990 verkündete neue
Zeitalter des Friedens ist bis heute jedenfalls nicht angebrochen. Die alte
Welt(un)ordnung dauert ebenso an wie die Spaltung Europas. Krieg, nicht
Frieden, ist die Realität. Zumindest brachten die wenigen Jahre nach dem
Ende des Ost-West-Konflikts auch Europa ein Vielfaches mehr an
Kriegstoten als die Jahrzehnte zuvor.

"Zum ersten Mal seit JahlZehnten sind wir mit Krieg in der KSZE-Re­
gion konfrontiert. Neue bewaffnete Konflikte und massive Gewalt­
anwendung zur Erlangung von Hegemonie und territorialer Expansion
sind weiterhin an der Tagesordnung. Der Verlust an Menschenleben
und menschlices Elend, verbunden mit gewaltigen Zahlen an Flücht­
lingen, haben das schlimmste Ausmaß seit dem Zweiten Weltkrieg
angenommen. Der Schaden an unserem kulturellen Erbe und die Zer­
störung von Hab und Gut sind erschreckend. ,,60 (Hervorheb. DSL)

Daß auch die Staats- und Regierungschefs der Teilnehmerstaaten der
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ihre Augen
vor dieser Realität nicht - bzw. nicht länger - verschließen konnten, wurde
spätestens auf dem Gipfeltreffen am 5. und 6. Dezember 1994 in Budapest
deutlich. In der Gipfelerklärung von Budapest heißt es:

"Die Ausbreitung der Freiheiten ging einher mit dem Entstehen neuer
und dem Wiederaufleben alter Konflikte. In der KSZE-Region wird im
Streben nach Hegemonie und territorialer Expansion weiterhin Krieg
geführt Menschenrechte und Grnndfreiheiten werden noch immer mit

59 Wolfgang Zellner, Anfang vom Ende oder neue Chance kooperativer Sicherheit? Zur
Krise europäischer Rüstungskontrolle, im vorliegenden Band S. 289.

60 Gipfelerklärung von Helsinki, Helsinki, 10. Juli 1992, in: Ulrich Fastenrath (Hrsg.),
a.a.O. (Anm. 1), Kap. BA, S. 5.
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Entsprechend dem zitierten Budapester Beschluß traf sich der Hohe Rat
am 30. und 31. März 1995 in Prag zu einer ersten Diskussion über "das Si­
cherheitsmodell für das einundzwanzigste Jahrhundert". Diskutiert wur­
den neben den Prinzipien und Ausgangsüberlegungen der Diskussion
selbst die strategischen Ziele der Arbeit am Sicherheitsmodell, die Rah­
menbedingungen des Modells, die Herausforderungen und Risiken, denen
das Modell entgegengesetzt werden sollte, die einzelnen Elemente des
Modells und seine prioritären Aspekte sowie das Verhältnis der OSZE zu
den anderen Organisationen. Wie nicht anders zu erwarten, gingen die
Meinungen und/oder Gewichtungen weit auseinander. Der Hohe Rat be­
scWoß deshalb, die Diskussion in zwei Phasen einzuteilen. In der ersten
Phase sollen die Hauptrisiken und sonstige wichtige Faktoren der Zukunft
behandelt werden. Im Mittelpunkt der zweiten Phase (1996) soll dann die
Herausarbeitung der Antworten und Konsequenzen in Folge der analyti­
schen Erkenntnisse der ersten Phase stehen, darunter auch die Überprü­
fung der OSZE-Prinzipien und Normen sowie der DefInition der
Konfliktprävention und der Crisis Management-Instrumente, ferner die
Erarbeitung der Mittel der Risikoeinschätzung, des Gleichgewichts der
Kräfte usw. In den Feldern, in denen sich eine Verstärkung oder Auswei­
tung der OSZE-Prinzipien als erforderlich erweisen sollte, könnte dann
das angestrebte Sicherheitsmodell zu neuen praktischen Sicherheitsmaß­
nahmen anregen.
Als Arbeitsstruktur wurde ferner vereinbart, die Diskussionen in einer
informellen Ad-hoc-Gruppe in Wien fortzuführen. Diese Treffen sollten
einmal im Monat unter der Leitung des Vertreters des amtierenden Vor­
sitzenden bis zu dem in Budapest beschlossenen Herbstseminar 1995
stattfmden.63 Bis zu diesem Zeitpunkt soll unter der Federführung des
amtierenden Vorsitzenden ein erster Text vorgelegt werden. Über die Ar­
beit in der informellen Gruppe hinaus sollen ferner noch vor der Som­
merpause ein bis zwei "brainstorming sessions" im Rahmen der Sitzungen
des Ständigen Rates durchgeführt werden.

Die OSZE als ESG - Vorschlag zur Diskussion eines Sicherheitsmodells für
das Einundzwanzigste Jahrhundert

Aus den strukturellen Mängeln der bestehenden Sicherheitsarchitektur in
Europa läßt sich der Gegenentwurf eines Sicherheitsmodells für das
Einundzwanzigste Jahrhundert, d.h. einer effIZienten, funktions- und ak-

63 Dieses Seminar in Wien ist für den September 1995 vorgesehen. Entgegen der Er­
wartung soll es (nicht zuletzt auf Betreiben der USA) nicht unter Hinzuziehung von
Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen stattfinden.
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versuchte, Gefahr, die Glaubwürdigkeit ihres friedenspolitischen Engage­
ments zu relativieren.
Das ordnungspolitische Leitprinzip, das der Konzipierung der Europäi­
schen Sicherheitsgemeinschaft zugrundegelegt wurde, lautet in seiner
Gedankenfolge: Der Gebrauch von Waffengewalt in den Beziehungen
zwischen Staaten darf nicht zurückfallen in das Ermessen bzw. Belieben
von Regierungen, sondern muß als "ultima ratio" politischen Handelns ei­
ner überstaatlich verbindlichen Normierung unterworfen werden. Mili­
tärische Gewalt gemeinsam verhindern wollen und sich den eigenen
Waffeneinsatz gleichwohl nach Ermessen vorbehalten, sind zwei Optio­
nen, die sich ausschließen. Die ESG soll eine Rechtsordnung schaffen, in
der Streitkräfte gebündelte Sanktionsinstrumente gegen den Rechtsbruch
werden. Kurz: An die Stelle des Rechts des Stärkeren soll die Stärke des
Rechts treten.

Folgende Merkmale charakterisieren das vom· IFSH vorgelegte Sicher­
heitsmodell:

1 Rechtscharakter: Die Europäische Sicherheitsgemeinschaft ist eine re­
gionale Abmachung kollektiver Sicherheit im Sinne des Kapitels VIII der
Charta der Vereinten Nationen.
2 Beitrittskreis: Die Europäische Sicherheitsgemeinschaft steht zum Bei­
tritt allen Mitgliedstaaten der OSZE offen.
3. Beitrittsanjorderung: Die Mitglieder der Europäischen Sicherheits­
gemeinschaft verpflichten sich zur Einhaltung des ESG-Vertrages.
Insbesondere verpflichten sie sich rechtsverbindlich, auf die Anwendung
von Gewalt bei der Lösung von Konflikten zu verzichten. Sie verpflichten
sich ferner, die Minderheiten- und Menschenrechte zu achten. Mit dem
Beitritt zur ESG ist automatis~h der Beitritt zum obligatorischen
(Schieds-) Gerichtshof der Gemeinschaft verbunden.
4. Organisationszweck: Die Europäische Sicherheitsgemeinschaft dient der
Aufrechterhaltung des Friedens. Diesen ihren Organisationszweck erfüllt
die ESG mittels Gewaltverhütung durch friedliche Streitbeilegung. Dazu
dient ihr ein breiter Fächer ziviler Einwirkungsmittel von der obli­
gatorischen (Schieds) Gerichtsbarkeit ("Aggressor in einem bewaffneten
Konflikt ist, wer sich dem Schiedsverfahren entzieht") über klassische und
unkonventionelle politische Einflußnahmen bis zur Verhängung wirt­
schaftlicher Sanktionen.
5. Militärischer Beistand: Militärischer Waffeneinsatz bleibt die äußerste
Sanktion gegen Bruch der ESG-Regeln, gegen Aggression oder zur Been­
digung bereits ausgebrochener militärischer Gewalt. Sollte zu Zwangs­
maßnahmen gegriffen werden müssen, stehen hierfür (neben nationalen)
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Generalversammlung der ESG die Kompetenz für Grundsatzentschei­
dungen zugewiesen, andererseits dem ESG-Generalsekretär ein großer
autonomer Handlungsspielraum eingeräumt. Ein Vetorecht ist in keinem
der ESG-Gremien vorgesehen.
Der Europäische Sicherheitsrat (ESR) ist das zentrale Gremium der ESG.
Er setzt sich als Generalversammlung aus den Vertretern aller Mit­
gliedstaaten zusammen und tagt in zwei Varianten: Zum einen (ein- bis
zweimal im Jahr) auf der Ebene von Ministern oder Regierungschefs, zum
anderen (in ständiger Session) als Gremium der ständigen Reprä­
sentanten der ESG-Mitglieder. Jedes Land entsendet einen Vertreter mit
einer Stimme (Egalitätsprinzip).
Der Europäische Sicherheitsrat ist für die prinzipielle Beschlußfassung
über die Einleitung von Maßnahmen zur Wahrung oder Wiederherstel­
lung von Frieden und Sicherheit verantwortlich. Er fällt seine Entschei­
dungen mit einfacher Mehrheit und ohne Beteiligung von Streitparteien.
Die Pflicht, über Art und Umfang der daraus abzuleitenden Maßnahmen
zu entscheiden, obliegt der Ständigen Kommission; die Durchführung der
Maßnahmen fällt in den Aufgabenbereich des ESG-Generalsekretärs. Der
Europäische Sicherheitsrat kann jedoch jedes schwebende ESG-Verfah­
ren wieder an sich ziehen, wenn er mit der Art der ProblembearbeÜung
durch diese beiden Organe nicht einverstanden ist.
Die Ständige Kommission (SK) ist ein Ausschuß des Europäischen Si­
cherheitsrats, dem naturgemäß nicht alle Mitglieder des ESR bzw. der
ESG angehören können. Die permanente Mitgliedschaft von etwa 20
Staaten entspricht der beabsichtigten Übereinstimmung von Handlungs­
effektivität und Vertretungsbefugnis. Ihre Beschickung erfolgt nach einem
gruppenspezifisch orientierten Rotationsprinzip, das überproportionale
Leistungen für die Gemeinschaft - realpolitisch bedingt - mit einer bevor­
zugten Beteiligung honoriert. Zu berücksichtigen ist dabei auch die Tat­
sache, daß einige ESG-Mitglieder einen ständigen, mit Vetorecht ausge­
statteten Sitz im UNO-Sicherheitsrat innehaben und von daher her­
ausragende Bedeutung für die Handlungsfähigkeit der ESG als regionaler
Organisation gemäß Kap. VIII der UNO-Charta besitzen. Auch dies
spricht für eine angemessene Repräsentanz dieser Mächte in der Ständi­
gen Kommission. Die Ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats sollten
permanent in der Kommission vertreten sein. Entscheidungen werden mit
Zweidrittelmehrheit gefällt.
Als ausgesprochenes Arbeitsgremium verfügt die Ständige Kommission
über eigenverantwortliche Handlungskompetenzen. Sie entscheidet in er­
ster Linie über Dauer, Art und Umfang der Maßnahmen nicht-militäri­
scher wie militärischer Natur, die sich aus Grundsatzbeschlüssen des Eu­
ropäischen Sicherheitsrats oder aus Entscheidungen des ESG-Schiedsge-
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Gewicht gemeinschaftlichen Handelns unterstreicht, sind in der Institution
des ESG-Generalsekretärs vereint. Seine umfangreichen Kompetenzen
stärken das Vertrauen von Regierungen und Gesellschaften darauf, daß
die Gemeinschaft nicht zugunsten einzelstaatlicher Interessen instru­
mentiert werden kann. Die ESG bleibt auch dann handlungsfähig, wenn
ihre Gremien paralysiert werden sollten, z.B. durch relevante Mächte, die
eine Konfliktpartei protegieren und gegen ESG-Maßnahmen abzuschir­
men trachten: Streitparteien können sich der Intervention der ESG in ihre
Angelegenheiten dennoch gewiß sein.
Das vierte Hauptorgan der ESG ist der ESG-(Schieds-)Gerichtshoj. Ob­
wohl als letztes aufgeführt, ist er dasjenige Organ, dem - so die ESG ef­
fektiv ihren Zweck erfüllt - herausragende Bedeutung zukommt. Soll
Krieg als Mittel der Politik nicht nur geächtet, sondern auf Dauer auch
ausgescWossen werden, so ist eine obligatorische Gerichtsbarkeit
unabdingbar. Orientierungshilfe für den zu schaffenden ESG-Gerichtshof
bietet Art 24 Abs 3 der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. In
dieser Norm wird vom Beitritt Deutschlands zu "Vereinbarungen über
eine allgemeine, obligatorische, internationale Schiedsgerichtsbarkeit"
gesprochen. "Allgemein" heißt dabei im Sinne des Parlamentarischen
Rates "jedem gegenüber". "Umfassend" meint "alle Sachgebiete" und "jede
Art Streitigkeit" betreffend. "Obligatorisch" wird eine internationale
Gerichtsbarkeit bzw. Schiedsgerichtsbarkeit dann genannt, wenn es jeder
Streitbeteiligte einseitig anrufen kann und es auch zuständig ist, ohne daß
es noch einer speziellen Abrede (Komprorniß) oder einer Zustimmung
des Beklagten bedarf. Unter dem Begriff "internationale Schiedsgerichts­
barkeit" schließlich wird sowohl ein Schiedsgericht als auch ein inter­
nationaler Gerichtshof verstanden.
Streitgegenstände vor dem ESG-Gerichtshof können sein: der Verzicht
auf die Anwendung von Gewalt bei der Lösung von Konflikten, die Ver­
pflichtung, die Minderheiten- und Menschenrechte zu achten sowie die
Einhaltung der sonstigen Regelungen des ESG-Vertrages. Parteifähig sind
entsprechend nicht nur Staaten, sondern alle Völkerrechtssubjekte, d.h.
auch internationale Organisationen, aber auch solche (partiellen) Rechts­
träger wie Minderheiten, Volksgruppen oder nationale Befreiungsbewe­
gungen. Letzteres ist deshalb nochmals hervorzuheben, weil es sich bei
einer VielzaW der gegenwärtigen Kriege eben nicht um zwischenstaatliche
Konflikte handelt.
Über die genannten Hauptorgane hinaus sollte die ESG im Bereich der
militärischen und nicht-militärischen Friedens- und Sicherheitsgewährlei­
stung eine Reihe von operationalen Institutionen und Instrumenten ein­
richten, die - den ESG-Hauptorganen nachgeordnet - diese bei der Erfül­
lung ihrer Pflichten unterstützen, insbesondere da, wo sie schon rein ka-
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1\..Olmt)et~eru~en wären allerdings auf die Entsendung
und der beschränkt. Das Mandat für Kampfeinsätze
dürfte ausschließlich von anderen ESG-Organen (d.h. Sicherheitsrat und
\J1l.UULJI.'-lI-AF-,'Il.I KOmn111S~;lOI1) in mit der UNO-Charta erteilt

Mißverständnisse auszuschließen, sei an dieser Stelle aber­
daß die der ESG Konfliktverhütung und

daß eine "funktionierende" ESG den Ein-
satz militärischer Streitkräfte nur als ultima ratio kennt.
Nochmals: Die ESG ist ein zur derzeitigen Sicherheitsar­
chitektur. sich auch in der gegenwärtigen, als deflZitär
und fragmentiert zu kritisierenden Sicherheitsarchitektur einzelne positive
Ansatzpunkte zur der ESG als Sicherheitsmodell für das
Einundzwanzigste Jahrhundert fmden. Zu diesen Ansatzpunkten gehören
vor allen die vielfältigen und ausdifferenzierten Aufgaben und
Mechanismen der OSZE. Sie ist nicht nur die einzige gesamteuropäische
Organisation, sondern auch die mit Blick auf das
Ziel der einer Sicherheitsgemeinschaft einen
Entwicklungsgrad erreicht der zur Frage berechtigt, ob der
evolutionäre Prozeß hin zur ESG als nachdrücklicher Reformprozeß der
OSZE gestaltet werden kann.
Zur Reform der Organisation: Die OSZE, vormals KSZE, hat sich auf dem
Budapester 1994 in "Organisation" umbenannt. Im Helsinki-Doku­
ment von 1992 hat sie sich zur regionalen Abmachung im Sinne von Ka-

VIII der Charta der Vereinten Nationen erklärt. Beide Akte haben
'::to111~1"'.nlllll"'HTC' nicht dazu ihren Charakter unter völkerrechtlichen Ge-
SlCJl1tsDunkl:en zu verändern. Bei ihren Beschlüssen und Entscheidungen
handelt es sich nach wie vor um politische Vereinbarungen ohne völ­
kerrechtliche Bindung. Dieses gilt es ebenso abzuschaffen wie -
gle~ltena - das hin zum Mehrheitsentscheid verändert wer-
den muß. Die "Konsens minus eins" ist hierfür ein erster Ansatz. Im
Verhältnis zu den anderen Organisationen und Institutionen in dem
(noch) bestehenden Sicherheitsgeflecht Europas ist darüber hinaus das

"OSCE first" einzuführen und durchzusetzen.
Zu den Organen und Institutionen: Die OSZE besitzt seit längerem schon
ein ausdifferenziertes von Organen, Zentren und Mechanismen,
die ganz oder teilweise in die neue ESG-Struktur überführt werden
könnten. wurde im Dezember 1992 in Stockholm das Amt
emes der damals noch KSZE, beschlossen und
im Mai 1995 der in Genf etabliert. Sie hat also
seit kurzem bzw. seit einiger Zeit zwei weitere Organe, die im Modell der
ESG als Hauptorgane fungieren.
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Zweifelsohne sind die hier nur knapp angerissenen Überlegungen noch
ergänzungs- und diskussionsbedürftig. Auch scheinen sie - zumindest auf
den ersten Blick - noch fremdartig. Daß sie aber weder realitätsfern noch
utopisch sind, beweisen Äußerungen bzw. Vorschläge mit zumindest in
Ansätzen vergleichbaren Komponenten. Zu nennen ist z.B. die
"Gemeinsame deutsch-niederländische Agenda" zur Vorbereitung des
KSZE-Gipfels in Budapest der Außenminister Klaus Kinkel und Peter
Kooijmans65, die u.a. das Prinzip "OSCE fust" und die Stärkung des
Amtes des Generalsekretärs vorsieht. Zu nennen sind auch die Forde­
rungen von Bundesminister a.D. Hans-Dietrich Qenscher im Rahmen sei­
nes Vortrages anläßlich des Symposions zum 20. Jahrestag der Unter­
zeichnung der KSZE-Schlußakte in Helsinki:

'Vie jetzt 53 Mitgliedsstaaten zählende OSZE wird ihrem Anspruch ...
nur dann auf Dauer gerecht werden, wenn sie handlungs- und entschei­
dungsfähiger wird. Das verlangt eine Reihe von neuen Initiativen.
Erstens: Die OSZE sollte auf eine völkerrechtlich verbindliche Grund­
lage gestellt werden.
Zweitens: Die Entscheidungsstruktur der OSZE muß verbessert werden.
Drittens: Die Handlungsmöglichkeiten der OSZE-Präsidentschaft müs­
sen gestärkt werden.
Viertens: Die OSZE braucht einen gesamteuropäischen Sicherheitsrat,
der über die gleichen Möglichkeiten wie der Weltsicherheitsrat veifügt·
Von seiner Struktur her muß er die Interessen der kleinen und mittleren
Staaten angemessen berücksichtigen ...
Die Wirksamkeit entsprechender Beschlüsse der OSZE hängt wesent­
lich davon ab, ob sie auch in der Lage ist, diese - notfalls durch die
Entsendung von Friedenstruppen - durchzusetzen. ,,66

Ob und welche Vorstellungen wie schnell in die Realität umgesetzt wer­
den, hängt davon ab, ob die Diskussion um das Sicherheitsmodell für das
Einundzwanzigste Jahrhundert "mit jenem Mut zu Visionen und jenem
Glauben an die Lösung des scheinbar Unlösbaren" geführt wird, "der die
Anfänge des KSZE-Prozesses ausgezeichnet hat".67 Die Chance jedenfalls
ist gegeben: "Zu Beginn des dritten Jahrzehnts ihres Bestehens hat die
KSZE das Potential, die wichtigste Sicherheitsorganisation in Europa zu
werden.,,68

65 Abgedruckt in Bulletin der Bundesregierung 46/1994, S. 412-414.
66 A.a.O. (Anm. 3), S. 8, 9.
67 Hans-Dietrich Genscher, ebenda, S. 10.
68 Jonathan Dean, Die Vereinigten Staaten und die OSZE - Im Wechsel von Förderung

und "wohlwollender Vernachlässigung", im vorliegenden Band S. 107.
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